
Amt der Wie n e r La n des re 9 i e run 9 

110 - 1 32 7 - 1 /83 

Entwurf eines Abgaben­
änderungsgesetzes 1933; 
S t e 1 1 u n 9 n a (Hil e 

An das 

Prjsidium des Nationalrates 

dien, 1983 09 01 

Das Amt der wiener Landesregierung beehrt sich, in der Beilage 

25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem im Betreff ge­
nannten Gesetzentwurf zu übermitteln. 

Beilage 
(25-fach) 

AD 1105 A - 40 - 8210 - 132348 - 20 

Für den 

ür. Peischl 
Obersenatsrat 
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Amt der Wiener Landesregierung 

i-lU - 1 3 2 7 - 1 / 83 
Entwurf eines Abgaben­
änderungsgesetzes 1983; 
Begutachtungsverfahren 
zu GZ 06.0102/11-IV/6/83 

An das 
Bundesministerium fUr Finanzen 

~Jien, 19830901 

Zum do. Schreiben vom 5. Juli 1983 beehrt sich das Amt der Wiener 
Landesregierung mitzuteilen, daß gegen den Abschnitt I (Einkom~en­

steuergesetz 1972) und Abschnitt 111 (Strukturverbesserungsgesetz) 
des im Betreff genannten Gesetzentwurfes keine Bedenken bestehen. 
Zu Abschnitt 11, mit dem das Umsatzsteuergesetz 1972 geändert 
werden soll, wird, unbeschadet einer allfälligen ländereinheitlichen 
Stellungnahme, folgendes ausgefUhrt: 

Das Amt der Wiener Landesregierung begrUßt, daß in der ne~ ange­
fUgten Zi. 4 zu § 12 Abs. 3 nunmehr eindeutig festgel~gt wird, 
daß Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen 
Rechtes vom Vorsteuerabzug auch dann nicht ausgeschlossen sind, 
wenn auf Dauer gesehen Gewinne oder EinnahmenUberschUsse nicht zu 
erwarten sind, sofern nur ein gewisser "Hindestumsatz" erzielt 
wird. 

Unbeschadet der weiteren AusfUhrungen scheint jedoch für die­
jen i gen Be tri e beg e vi erb 1 ich e rAr t, die die sen 11 tij i n des t ums atz" 
nicht erzielen, in eindeutiger Weise die Klarstellung geboten, 
daß eine Fortschreibung des die Zahllast aus diesem "Mindest­
umsatz" Jbersteigenden Vorsteuerbetrages nicht nur auf das 
nächste Jahr möglich sein soll, sondern zeitlich nicht begrenzt 

ist. 
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Da im Ubermittelten Gesetzentwurf die Höhe des, um die gesaffite 
Vors'~euer ansp)~echen zu können, neu geschaffenen lIi i indestumsatzes" 
von Betrieben gewerblicher Art ziffernmäßig nicht angefUhrt ist, 
kann eine absthließende Stellungnahme erst nach Vorliegen eines 
diesbezUglichen Vorschlages seitens des Bundesministeriums fUr 
Finanzen abgegeben werden. 

Befremdend in diesem Zusammenhang erscheint, daß im Gesetzentwurf 
die Höhe des ~indestumsatzes nicht angegeben wurde, in der als 
Beilage übermittelten Gegenüberstellung der alten und neuen 
Gesetzesbestimmungen ein Betrag von 250.000 S aufscheint. Gegen­
stand eines Begutachtungsverfahrens kann jedoch nur der ausge­
sendete Gesetzentwurf sein, sodaß der in den Beilagen aufscheinende 
Betrag bloß als unverbindlicher Vorschlag angesehen wird. Unbe­
schadet dessen wird fUr den IIMindestumsatz" ein Betrag von 
40.000 S vorgeschlagen, welchem sich auch der Verwaltungsgerichts­
hof in zahlreichen diesbezüglichen Erkenntnissen geni:ihert hat 
("ßaQatellcrenze" des § 21 Abs. 6 UStG). 

~ ... 

~eiters fällt auf, daß die o.a. SonderbestimQung für Betriebe 
geverblicher Art sich nicht auf juristische Personen, an denen 
eine oder mehrere Körperschaften des öffentlichen Rechts be­
teiligt sind bzw. für solche finanziell vorzusorgen haben, er­
streckt. Aus diesem Grund muß der Gesetzesentwurf als zu eng 
gefaßt abgelehnt werden. 

Im Sinne der 'Klarheit des Gesetzes und auch der Absicht des 
Gesetzgebers 'folgend, eine entsprechende Regelung nur hinsicht­
lich der echten Liebhabereibetriebe zu normieren, wird ferner 
angeregt, den Begriff der Liebhaberei n~her zu umschreiben. 

Unter einem ~erden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme dem 
Präsi~ium des Nationalrates Uber~ittelt. 

Dr. PGischl 
0berstne.tsi~at 
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